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Alle Gerichtsftätten , mit Ausnahme derjenigen , in welchen Mordthaten zur Aburtheilung kamen ,
und der mit helixia bezeichneten waren wohl bedeckt ; wenigftens wird die Bezeichnung helixia damit
erklärt , dafs diefe Stätte ohne Dach und daher den Strahlen der Sonne ausgefetzt war . Dafs der Mord
in ungedeckten Räumen gerichtet wurde , hatte einen religiofen Grund ; man wollte verhüten , dafs die

Richter mit dem Mörder unter einem Dache fich befänden . Vom Gericht des Areopags (Ares -Iiügels )
ift überliefert , dafs es unter freiem Himmel ftattgefunden habe ; doch richteten fpäter die Areopagiten im

Locale des Archon Bafdeus . Die Richter fafsen auf hölzernen Bänken , über die man Decken oder Matten

zu breiten pflegte . Für die Parteien waren Erhöhungen oder Bühnen errichtet , und zwar eine für den

Kläger und eine für den Beklagten . Abgefcliieden von ihnen , aber wohl auf derfelben Bühne befindlich ,
auf der man fich den Sitz der vorfitzenden Behörde zu denken hat , war die Rednerbühne , welche auch

von den Zeugen befliegen wurde , und zu welcher die Richter bei der Abftimmung herantraten . Der

Sitzungsraum war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthür gefcliloffen .
In allen oder doch in den meiften Gerichtshöfen war eine Statue des Heros Lykos in Wolfsgeftalt ,

wie es fcheint , als Schutzpatron des Gerichtswefens anfgeftellt 17°) .

Genaueres wißen wir von der baulichen Anlage der römifchen Gerichtsftätten,
der Curien und Gerichts-Bafiliken .

Die letzteren mögen wohl ihren Namen vom Gerichtshof des Archon Bafilens
in Athen erlangt und vielleicht auch einmal griechifche Formbildung gehabt haben.

Die erfte , vorzugsweife für Gerichtszwecke benutzte Bafilika in Rom wurde im Jahre 184 v . Chr .
durch Marcus Porcius Cato erbaut , und mit der Zeit entfland eine grofse Zahl folcher Gebäude , die oft

in bedeutenden Dimenfionen und mit ungeheuerem Prachtaufwand errichtet wurden .
Im Allgemeinen wäre über die Form der Gerichts -Bafiliken das Folgende zu fagen . Der Grundplan

beftand im Wefentlichen aus einem länglichen , von zweigefchoffigen Säulenhallen ringsum eingefchloffenen
Raume , der an einer der Seiten , in der Regel an der Mitte der Schmalfeite , in eine in Form einer Viertels¬

kugel überwölbte Halbkreisnilche , das Tribunal oder die Apfis , in welcher , der Sitz des Gerichtshofes war ,
fich erweiterte . Das in folcher Weife gebildete Mittelfchiff pflegte über die Seitenfchiffe erhöht und mit

einer flachen Decke , in fpäteren Zeiten mit Kreuzgewölben , überfpannt zu fein . Die dreifchiffige Anlage
war die gewöhnliche , welcher dann fpäter die prächtigere und reichere , die fünffchiffige Anlage folgte 1' 1) .

Das Mittelalter verlegte feine Gerichtsftätten in die Königspfalzen (aula regis)
und Rathhäufer , feltener in befonders hierfür errichtete Bauwerke.

Ein ehrwürdiger Baureft jener Zeit war die dem letzten Viertel des XIII . Jahrhundertes ent¬

flammende »Gerichtslaube « des alten Rathhaufes von Berlin 172) , das alte lobium , wo zur Zeit eigener
ftädtifcher Gerichtsbarkeit der Richter mit den Schöffen unter dem Umftande des verfammelten Volkes

die Nothgedinge abzuhalten pflegte . Daffelbe ift 1871 abgebrochen , jedoch im kaiferlichen Schlofspark zu

Babelsberg neu aufgebaut und wiederhergeftellt worden .

Erft der Neuzeit war es Vorbehalten und in Folge der Ausbildung des Ge¬
richtswefens unerläfslich geworden , zur Ausübung deffelben völlig geeignete Gerichts-
häufer von gröfserer und geringerer Ausdehnung zu fchaffen .

b) Anlage und Einrichtung der deutfchen Gerichtshäufer.
Von Theodor v . Landauer .

Der Erörterung der baulichen Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern
werden im Nachfolgenden die der deutfchen Rechtspflege unferer Zeit angepafften
Gefchäftshäufer zu Grunde gelegt .

170) Vergl . : Hermann , K . F . Lehrbuch der griechifchen Staatsalterthümer etc . Heidelberg 1831.
Meier , M. H . E . u . G. F . SchÖmann . Der attifche Prozefs . Halle 1824. — Neue Bearbeitung von

J . H . Lipsrus : Berlin 1883—84.
171) Siehe : Theil II , Bd . 2 (Art . 329 bis 336 , S. 324 bis 329) und Theil IV , Halbbd . 1 (Art . 233 , S. 242) diefes

»Handbuches «.
Ferner : Lange , K . Haus und Halle . Leipzig 1885.

Lübke , W . Gefchichte der Architektur . 6. Aufl . Bd . I . Leipzig 1884. S. 301 ff.
172) Siehe : Deutfche Bauz . 1870, S. 169 — ferner : Berlin und feine Bauten . Berlin 1877. Band I , S. 78.
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Ueberficht .

165.
Amtsgerichte .

i ) Eintheilung und Gefchäftsumfang der Gerichte .
Nach § . 12 des neuen Gerichtsverfaffungs-Gefetzes foll die ordentliche Gerichts¬

barkeit durch die Amtsgerichte , die Landgerichte , die Oberlandesgerichte
und das Reichsgericht ausgeübt werden , wonach die Eintheilung der Gefchäfts-
häufer zu gefchehen hat 17 3) .

Für das Reichsgericht 174) ift der Sitz in Leipzig beffimmt, und es kommen
aufser diefem für fämmtliche zum deutfchen Reiche gehörigen Staaten nur die drei erft-
genannten Arten von Gerichtsbehörden in Betracht , für welche theils abgefondert ,
theils in einem und demfelben Gebäude vereinigt Gefchäftsräume eingerichtet werden
können , je nachdem mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz ihren Sitz an einem
und demfelben Orte haben follen oder getrennt fein können .

Zu einer folchen Vereinigung eignen fich ihrer Gefchäfte halber insbefondere
die Amts - und Landgerichte , denen zugleich die erforderlichen Gefängniffe anzureihen
find , während für die Oberlandesgerichte eine Vereinigung mit Gerichten niederer
Inftanz weniger Bedürfnifs ift .

Wir haben fomit hier zu betrachten :
a) Gefchäftshäufer für Amtsgerichte , mögen folche für fich allein oder

in Verbindung mit Landgerichten gedacht werden ; auch können die dazu gehörigen
Gefängniffe abgefondert errichtet , an- oder eingebaut werden ;

ß) Gefchäftshäufer für Landgerichte , für fich allein oder in Verbindung
mit Amtsgerichten ;

-( ) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte .
Zu erwähnen find ferner die fog . Juftizpaläfte , unter welchem Namen man

grofse , meift architektonifch hervorragende Gerichtshäufer in gröfseren Städten ver¬
lieht , welche fämmtliche Gerichtsabtheilungen einer Stadt zu enthalten pflegen.

Für die Geftaltung diefer drei , bezw. vier Arten von Gefchäftshäufern hat fich
in Bezug auf Gröfse, Lage und Ausftattung der zu fchaffenden Räume eine Anzahl
von wiederkehrenden Momenten ergeben , welche diefen Gebäuden eigenthiimlich
find und nachftehend eingehender gefchildert werden follen.

Da aber die Zuftändigkeit und Zufammenfetzung der Gerichte naturgemäfs auf
die Geftaltung der baulichen Anlagen von Einflufs find , fo ift zunächft das in diefer
Beziehung Wichtigfte hier kurz mitzutheilen.

Den Amtsgerichten flehen Einzelrichter vor . Es können mehrere Richter bei
einem Amtsgerichte angeftellt fein ; doch erledigen diefelben die ihnen obliegenden
Gefchäfte als Einzelrichter . Einer derfelben wird als Aufficht führender Amts¬
richter beftellt .

Die Zuftändigkeit der Amtsgerichte umfaßt in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten ,
fo weit diefelben nicht ohne Rückficht auf den Werth des Streitgegenftandes den
Landgerichten zugewiefen find :

a) Streitigkeiten über vermögensrechtliche Anfpriiche , deren Gegenftand an
Geld oder Geldeswerth die Summe von 300 Mark nicht überfteigt ;

ß) Streitigkeiten ohne Rückficht auf den Werth des Streitgegenftandes , beifpiels-

173) Vergl . den nach amtlichen Quellen bearbeiteten Auffatz EndeW s : Ueber Gefchäftshäufer für Amtsgerichte und
Landgerichte , fo wie über die zugehörigen Gefängniffe (in : Centralbl . d. Bauverw . 1882, S. 79 u. 88) , welchem ein grofser
Theil der nachftehenden Erörterungen entnommen ift.

174) Die Erforderniffe für daffelbe , fo wie die zur Ausführung beftimmten Plane find unter d, 3 diefes Kapitels zu finden.
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weife zwifchen Vermiethern und Miethern , zwifchen Dienftherrfchaft und Gefinde ,
Reifenden und Wirthen , wegen Viehmängel, Wildfchadens etc.

Für die Verhandlung und Entfcheidung von Straffachen werden bei den Amts¬
gerichten Schöffengerichte gebildet, welche aus dem Amtsrichter als Vorfitzenden
und zwei nicht rechtsgelehrten Schöffen beftehen . Die Schöffengerichte find zuftändig:

a) für alle Uebertretungen und für diejenigen Vergehen , welche nur mit Ge-
fängnifs von höchftens 3 Monaten oder einer Geldflrafe von höchftens 600 Mark,
Allein- oder Nebenhaft , oder in Verbindung mit einander bedroht find ;

ß ) für das Vergehen des Diebftahls , der Unterfchlagung , des Betruges etc . ,
wenn der Werth oder Schaden 25 Mark nicht überfteigt .

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Amtsgerichten durch einen oder
mehrere Amtsanwälte ausgeübt.

Je nach der Organifation der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den einzelnen
Bundesftaaten liegt den Amtsgerichten weiter noch die Führung der Grundbücher
und die Beforgung des Vormundfchaftswefens ob .

Die Landgerichte werden mit einem Präfidenten und der erforderlichen Anzahl
von Directoren und Mitgliedern befetzt . Bei den Landgerichten werden Civil - und
Strafkammern gebildet ; auch find Unterfuchungsrichter nach Bedürfnifs zu beftellen.

Vor die Civilkammern, einfchl. der Kammern für Handelsfachen , gehören alle
bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten , welche nicht den Amtsgerichten zugewiefen find ,
und aufserdem find die Civilkammern die Berufungs- und Befchwerdegerichte in den
vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten .

Die Strafkammern entfcheiden über die Befchwerden gegen Verfügungen des
Unterfuchungs- und des Amtsrichters , über Berufungen gegen Entfcheidungen der
Schöffengerichte und find als erkennende Gerichte zuftändig :

a ) für die Vergehen , welche nicht zur Zuftändigkeit der Schöffengerichte gehören ;

ß) für diejenigen Verbrechen , welche mit Zuchthaus von höchftens 5 Jahren,
allein oder in Verbindung mit anderen Strafen , bedroht find ;

7) für das Verbrechen der Unzucht, der Hehlerei , des Diebftahls etc.
Zur Aburtheilung der fchweren Verbrecher treten bei den Landgerichten perio-

difch Schwurgerichte zufammen, welche über die nicht zur Zuftändigkeit der
Strafkammern oder des Reichsgerichtes gehörenden Verbrechen zu erkennen haben.

Die Civilkammern entfcheiden in der Befetzung von 3 Mitgliedern mit Ein-
fchlufs des Vorfitzenden . Die Strafkammern find in der Hauptverhandlung mit

5 Mitgliedern, in der Berufungs-Inftanz, bei Uebertretungen und in Fällen der Privat¬

klage aber mit 3 Mitgliedern, einfchl. des Vorfitzenden, befetzt .
Die Schwurgerichte beftehen aus 3 richterlichen Mitgliedern mit Einfchlufs des

Vorfitzenden und aus 12 Gefchworenen.
Ueber Handelsfachen entfcheiden befondere Handelskammern , beftehend

aus einem Mitgliede des Landgerichtes als Vorfitzenden und 2 dem Handelsftande
entnommenen Handelsrichtern .

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Landgerichten und Schwur¬

gerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte ausgeübt.
Den Oberlandesgerichten fleht je ein Oberlandesgerichts - Präfident vor ; bei

denfelben beftehen je zwei Senate , ein Civil - Senat und ein Criminal - Senat , für
welche je ein befonderer Senats - Präfident als Vorfitzender und eine Anzahl von

Oberlandesgerichtsräthen als Referenten beftellt werden.

166.
Landgerichte -

167.
Oberlandes¬

gerichte ,
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i68 .
Gerichts -

fchreiberei
etc .

169.
Umfang

u . Abftufung
d. Gerichte .

170.
Lage , Raum -

vertheilung
u. -Bemeflung .

Der Civil -Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über die
Rechtsmittel :

a ) der Berufung gegen Endurtheile , und

ß) der Befchwerde gegen Entfcheidungen der Civilkammern der Landgerichte
in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten .

Der Straf-Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über das
Rechtsmittel :

a) der Revilion gegen Urtheile und der Befchwerde gegen Entfcheidungen
der Strafkammern in der Berufungs-Inftanz, und

ß) der Revifion gegen folche Urtheile der Strafkammern in erfter Inftanz , bei wel¬
chen die Revifion ausfchliefslich auf die Verletzung einer landesgefetzlichen Rechtsnorm
geftiitzt wird , während im Uebrigen die Revifion unmittelbar an das Reichsgericht geht .

Die Senate der Oberlandesgerichte entfcheiden in der Befetzung von 5 Mit¬
gliedern , mit Einfchlufs des Vorfitzenden.

Mit dem Oberlandesgericht verbunden ift ferner die Ober -Staatsanwaltfchaft ,
welche der Staatsanwaltfchaft ihres Bezirkes vorgefetzt und mit der Beauffichtigung
und Leitung der Verrichtungen der letzteren betraut ift .

Aufserdem ift bei den Gerichten aller Ordnungen je eine Gerichtsfehreiberei
einzurichten, welcher die Führung der Protocolle , die Aufbewahrung der Acten , die
Beforgung des Caffenwefens etc. obliegt . Auch ift von Wichtigkeit , dafs die Ver¬
handlung vor den erkennenden Gerichten mit wenigen Ausnahmen öffentlich zu
erfolgen hat . So weit endlich in einem Bundesftaat die Gerichtsvollzieher und Zu-
ftellungsbeamten ihre Gefchäfts-Locale durch die Juftiz-Verwaltung angewiefen erhalten ,
ift auf angemeffene Unterbringung auch diefer Beamten Bedacht zu nehmen.

Nach allem bisher Angeführten ift der Umfang der Gerichte ein fehr ver-
fchiedener. Amtsgerichte können mit einem oder mehreren Richtern befetzt fein ;
eben fo können die Landgerichte aus mehreren Civil - , bezw . Straf- und Handels¬
kammern beftehen . Die Zahl der zu einem Amtsgerichte gehörenden Richter , fo
wie die Zahl der Civil - und Strafkammern bei einem Landgerichte beftimmt die
Juftiz-Verwaltung nach dem örtlichen Bedürfniffe , eben fo die Zutheilung einer be-
ftimmten Zahl von Amtsgerichten an ein Landgericht .

Da nach Vorftehendem der Bedarf an Räumlichkeiten für die Gerichte ver-
fchiedenen Umfanges ein fehr verfchiedener ift , insbefondere für die Amts - und
Landgerichte , fo werden diefe in einigen Ländern in mehrere Stufen abgetheilt .

Es beftehen beifpielsweife in Preufsen für die Amtsgerichte 4 Stufen : die erfte für 1 Amtsrichter ,
die zweite für 2 Amtsrichter , die dritte für 3 bis 4 Amtsrichter und die vierte für 5 und mehr Amts¬
richter ; für Landgerichte ebenfalls 4 Stufen : die erfte für ein Landgericht mit einer Civilkammer und
einer Strafkammer , die zweite für ein Landgericht mit 2 Civilkammern und 1 Strafkammer , die dritte

für ein Landgericht mit 3 Civilkammern und 1 Strafkammer ; die vierte für ein Landgericht mit inehr
als 4 Kammern .

Diefem Stufengange gemäfs find auch die Raumbedürfniffe im Einzelnen feft
geftellt , auf welche unter d (bei Betrachtung der Beifpiele) eingegangen werden foll .

2 ) Allgemeine Erforderniffe der Gerichtshäufer .

Bei Anlage , der Gerichtshäufer gilt bezüglich der Wahl des Bauplatzes daffelbe,
was bei anderen , im vorhergehenden Abfchnitt bereits erörterten Gefchäftshäufern in
diefer Hinficht betont wurde . Dem gemäfs find faft fämmtliche Gerichtshäufer auf
allfeitig freier, inmitten ihres Bezirkes gelegener Bauftelle errichtet .
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Für Vertheilung und Bemeffung der Räume der verfchiedenen Gerichtshäufer
ift vor Allem zu beriickfichtigen, dafs diefelben, wie bereits getagt , für das in der
Regel öffentliche Verfahren geeignet feien .

Hiernach find hauptfächlich die Gerichtsfäle , fodann aber auch die Vor- und
Verkehrsräume des Haufes zu bemeffen und anzuordnen.

Der Eingang in ein Gerichtshaus wird durch eine Flurhalle vermittelt , welche w -
Vor* u .

bei Amtsgerichten gewöhnlich eine Breite von nur 2,2 m bei einer Tiefe von etwa verbindungs-
6,0 m aufweist , mit der Ausdehnung des Gebäudes jedoch oft zu einem ftattlichen räume -
Raume fich ausbildet . Letzteres ift namentlich in grofsen Gerichtshäufern und in
den Juftizpaläften der Fall , wo fich in den Flurhallen die rechtfuchenden Parteien
einfinden und fich dafelbft ergehen können , wo fie mit den Anwälten das zur
Verhandlung Nöthige zu befprechen in der Lage find , und wo auch die gerichtlichen
Bekanntmachungen angefchlagen zu werden pflegen. Solche gröfseren Flurhallen
finden fich vor Allem in den franzöfifchen Gerichtshäufern , dort / alles des pas
perdus 175) geheifsen, wo fie auch in der architektonifchen Ausbildung meift befonders
ausgezeichnet werden 176) . Auch in deutfchen Gerichtshäufern von gröfserem Umfange
wird in neuerer Zeit auf eine fog . Wartehalle gröfseres Gewicht gelegt ; im Programm
zum Reichsgerichtshaufe zu Leipzig war eine folche ausdrücklich aufgenommen 177) ,
und im Gefchäftshaufe für die Civilabtheilung des Land - und Amtsgerichtes zu
Berlin II 178) ift eine folche vorhanden . Im Juftizpalaft zu Wien ift eine fog . Central¬
halle 179 ) angeordnet , welche im Wefentlichen mit der Wartehalle übereinftimmt.

Den Flurhallen und Wartehallen gegenüber , bezw . bisweilen in die letzteren
eingebaut , hegen meift die Haupttreppen , welche gut zu beleuchten und in den
Läufen nicht unter 1,3 m Breite anzulegen find .

Sämmtliche Gefchäftsräume find , wenn möglich, fo zu legen , dafs fie von gut
beleuchteten Corridoren aus zugänglich find . Um an Koften zu fparen , werden
meift Mittel-Corridore , feltener folche , welche nur an einer Seite von einer Zimmer¬
reihe begrenzt find , angeordnet . Im erfteren Falle wird jedoch danach geftrebt ,
die Corridore durch zweckmäfsig gelegte Treppenhäufer , durch Verlängerung bis an
die Giebelwände oder durch Lichtflure ausreichend zu beleuchten .

Die Breite der Corridore beträgt mindeftens 2,2 m ; bei Landgerichten wird
meift ein Mafs von 2,5 ra , auch 2,s m gewählt.

Liegen zu beiden Seiten eines Corridors Zimmer und ift derfelbe von erheb¬
licher Länge , fo wird die Breite , um eine beffere Beleuchtung von den Enden zu
ermöglichen , bisweilen auf 3,o m erhöht .

In jedem Gerichtsfaale find drei , je mit befonderem Eingänge verfehene 172-
Haupttheile abzufcheiden. Am oberen Ende , auf einer um 1 oder 2 Stufen über
dem Saalboden erhöhten Bühne befindet fich der Platz für die Gerichtsbeamten, zu
dem man vom Berathungszimmer der Richter aus gelangt . Vor diefer Abtheilung
mufs Raum fein für Parteien , Zeugen, Sachverftändige, Angeklagte , Vertheidiger und
Beiftände, wohl auch für die Berichterftatter der Tagespreffe . Die Vorführung der
Angeklagten , überhaupt der Eintritt in diefen Theil des Saales, erfolgt gewöhnlich

175) Siehe Theil IV , Halbbd . i diefes ^Handbuches « (Art . 193, S . 208).
176) Eine Innenanücht der falle des Pas perdus im Juftizpalaft zu Paris findet fich ebenda !". i'Fig . 215, S. 207).
177) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d , 3.
17S) Siehe Grundriffe und Befchreibung diefes Gebäudes unter d , 2, '( •
179) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d , 3 , fo wie in Theil IV , Halbbd . x den Grundrifs diefer

Centralhalle (Fig . 253, S. 228) und einen Durchfchnitt durch diefelbe (Tafel bei S. 228).
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Nebenräume .

174.
Hafträume .

175-
Aborte .

176.
Dienft -

wohnungen .

176

durch die in der Mitte der Langfeite angeordnete zweiflügelige Hauptthür vom
Corridor aus . Hinter diefem Raume befindet fleh der durch Schranken davon ge¬
trennte Platz für das den Verhandlungen beiwohnende Publicum , welches bei den
Schwurgerichtsfälen und Strafkammern gröfser zu bemeffen ift , als bei den (Zivil¬
kammern . Befondere Zugänge vom Vorplatz oder Corridor aus führen auch in
diefen Theil des Saales.

Neben jedem Verhandlungsfaale oder in möglichfter Nähe deffelben und in
bequemer Verbindung damit ift das Berathungszimmer der Richter anzuordnen . Auch
find ftets Zimmer für Gerichtsboten , Zeugen und Parteien , in gröfseren Anlagen
auch Zimmer für Rechtsanwälte , Sachverftändige etc . vorhanden . Ferner gehören zu
jedem Gerichte aufser den bisher erwähnten Gefchäftsräumen noch verfchiedene andere ,
durch das Gerichtsverfahren bedingte Räume , von denen unter 3 die Rede fein wird.

Die Lage der Verhandlungsfäle , nebft den damit in Beziehung flehenden
Nebenräumen , ift mafsgebend für die Grundrifsbildung der Gerichtshäufer , deren
einzelne Typen bei Betrachtung der Beifpiele unter c gekennzeichnet werden follen .

In der Nähe der Säle für das Schöffengericht , die Strafkammern und die
Schwurgerichte find ftets Hafträume , d . h . Zellen zur Aufnahme der Angeklagten
während der Verhandlungen , vorzufehen , und zwar genügt bei dem Schöffengerichts-
faal eine Zelle von etwa 8 bis 10qm Grundfläche , während bei der Strafkammer
und dem Schwurgericht je 2 Zellen für Einzelhaft einzurichten find , welche jedoch
mit Riickficht auf die kurze Dauer der jedesmaligen Benutzung etwas geringere , als
die fonft vorgefchriebenen Abmeffungen erhalten können . Sind im Gerichtshaufe
felbft Räume für Unterfuchungs - Gefangene vorhanden , wie es bei den kleineren
Amtsgerichten häufig der Fall ift , fo bedarf es felbftverftändlich der Anordnung
eines befonderen Haftraumes in der Nähe des Schöffengerichtsfaales nicht . Die
Hafträume für die Schwurgerichte und , wo möglich , auch diejenigen für die Straf¬
kammern find fo anzulegen , dafs fie mittels einer befonderen Treppe zu erreichen
find ; überhaupt ift dafür zu forgen , dafs die Angeklagten auf dem Wege vom Ge-
fängnifs bis zu ihrem Platze im Gerichtsfaal mit Niemand in Verkehr treten können .

In jedem Gerichtshaufe find ferner Aborte und Piffoirs fowohl für die Beamten,
als für das Publicum in ausreichender Zahl herzurichten . Es ift Gewicht darauf zu
legen , dafs diefelben , ohne zu fehr in das Auge zu fallen , leicht aufzufinden find .
Insbefondere vermeidet man Abortanlagen in der Nähe der Haupttreppe . Um der
Verbreitung fchlechter Gerüche vorzubeugen , ift neben anderen Vorkehrungen durch
Herftellung eines Vorraumes vor jeder Abortanlage für einen doppelten Abfchlufs
derfelben gegen den Corridor Sorge zu tragen 18 °) .

Auf Befchaffung von Dienftwohnungen ift bei Gerichtshäufern meift nur in fo
weit Bedacht zu nehmen , als es die Bewachung und Unterhaltung derfelben verlangt .

Für gewöhnlich ift nur eine Wohnung für einen Hausmeifter oder Hauswart
und für einen oder mehrere Gerichtsboten oder , wenn in dem Gebäude Hafträume
für Unterbringung von Unterfuchungs -Gefangenen mit enthalten find , für einen Ge¬
fangenenwärter einzurichten , der dann zugleich die Gefchäfte eines Hauswarts verfieht.

Für Amtsrichter find nur ganz ausnahmsweife in kleinen Städten Dienft¬
wohnungen vorzufehen, wenn die örtlichen Verhältniffe die Herftellung einer folchen
unbedingt nothwendig machen.

180) Ueber die Abort - und Pi (Toir-Anlage im Juftizpalaft zu Dresden flehe Theil III , Bd . 5 (Art . 349, S. 274 u . Art . 414.
S. 324) diefes »Handbuches «.
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Für die Abtheilungen für Civil- und Straffachen bei den Amtsgerichten und für
die Civil - und Strafkammern der Landgerichte , bezw. für die Staatsanwaltfchaft find
je befondere Räume zur Aufbewahrung der zuriickzuftellenden Acten zu befchaffen .

Diefelben können im Erdgefchofs in gewölbten Räumen , eben fowohl aber
auch in den oberen Gefchoffen untergebracht werden. Die Höhe der letzteren bietet
den Vortheil , diefelben in zwei Stockwerken mit Galerien fo einzurichten, dafs der
Raum ungleich nützlicher verwendet werden kann.

Räume zur Aufbewahrung , bezw. Verfteigerung von Pfandftticken werden nur,
fo weit hierzu der erforderliche Platz verfügbar bleibt , angelegt . Verpflichtet ift die
Juftiz-Verwaltung zur Herrichtung derartiger Räumlichkeiten nicht ; deren Befchaffung
liegt vielmehr den Gerichtsvollziehern ob.

Werden fie jedoch , etwa in verfügbaren Kellerräumen , angeordnet , fo erhalten
fie zweckmäfsig einen befonderen Zugang ; auch find die Thüren , weil häufig Gegen-
ftände von erheblichem Umfang in den Räumen aufzubewahren find , reichlich grofs
und keinesfalls unter 1,3 m Breite herzuftellen.

Sind mehrere Gerichte in einem und demfelben Gebäude vereinigt , fo empfiehlt
fich die Einrichtung einer gemeinfchaftlichen Bibliothek mit Lefezimmer und be-
fonderem Bibliothekar ; anderenfalls miiffte für jedes Gericht eine befondere Bibliothek
befchafft werden , deren Beauffichtigung einem Secretär übertragen werden kann,
wenn es nicht genügen follte, in den Berathungszimmern der Civil - und Strafkammern
die am meiften im Gebrauche befindlichen Werke aufzuftellen.

3) Befondere Beftandtheile und Einrichtungen .

In Gefchäftshäufern, die nur für die Zwecke eines Amtsgerichtes beftimmt find ,
Derfelbe erhält inift der wichtigfte Raum der Sitzungsfaal des Schöffengerichtes

diefem Falle faft immer feinen Platz an der Vorder¬
front des oberen Gefchoffes über der Flurhalle und
den anftofsenden Räumen . Die am häufigften vor¬
kommenden Abmeffungen deffelben find 6,0 X 9,5 m
= 57 qm ; doch finden in Folge örtlicher Verhältniffe
Abweichungen hiervon ftatt , welche indeffen jenes Mit-
telmafs meiftens wenig
verändern.

Die nähere Ein¬
richtung eines folchen
Schöffenfaales ift aus
Fig . 145 u . 146 erficht-
lich , welche über die An¬
ordnung des Podiums
mit den Tifchen und
Sitzen für die Richter ,
den Amtsanwalt und
den Gerichtsfehreiber,
über die Einrichtung
der mittleren Abthei¬
lung des Saales mit den
Plätzen für Angeklagte ,

Handbuch der Architektur . !
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Vertheidiger und Zeugen , fo wie der hinteren Abtheilung mit Sitzreihen für das
Publicum Auffchlufs geben .

Bei Anordnung von Schöffenfälen ift auf möglichft gute Erhellung durch Tages¬
licht zu achten ; wiinfchenswerth ift , dafs der Tifch der Richter von der linken Seite
derfelben das Licht erhalte ; man wird daher , wenn thunlich , das Podium für die
Richter an derjenigen Querfeite des Saales errichten , welche dies ermöglicht.

Das Berathungszimmer für die Richter (nach Früherem ein Rechtsgelehrter und
zwei Schöffen ) mufs fich dem Schöffenfaal derart anfchliefsen, dafs man aus demfelben
unmittelbar auf das Podium der Richter gelangen kann . Das Zimmer ift gewöhnlich
zweifenftrig, etwa 5,5 m tief und annähernd eben fo breit . Es genügt auch ein ein-
fenftriger Raum , deffen Breite jedoch nicht weniger als 3 m betragen darf. Das
Berathungszimmer, mitunter auch der Schöffenfaal, dient dem Schöffenrichter zugleich
als Arbeitszimmer.

Jeder der übrigen Richter erhält als Einzelrichter ein befonderes Gefchäftszimmer
für fich , deffen Grundfläche meift 25 bis 30 qm nicht überfchreitet . Aufserdem ift
für jeden Richter — ausfchliefslich des Schöffenrichters — eine Gerichtsfehreiberei
von etwa 30 bis 35 <lm , wo möglich neben den Richterzimmern liegend , vorzufehen.

Dem mit der Verwaltung der Grundbücher betrauten Richter ift ein befonderer
Raum zu deren Aufbewahrung zu überweifen, der in unmittelbarer Nähe feines Ge -
fchäftszimmers, bezw. der Gerichtsfehreiberei liegen mufs . Die Gröfse diefes Raumes
hängt von den örtlichen Verhältniffen ab ; bei den mit nur einem oder zwei Richtern
befetzten Amtsgerichten genügt in der Regel fchon ein einfenftriges Zimmer von
etwa 20 qm Grundfläche. Die Bearbeitung der Grundbuchfachen , wo folche überhaupt
in den Händen der Gerichte liegt , ift meift einem Richter übertragen ; find diefe
Gefchäfte jedoch auf mehrere Richter vertheilt , fo müffen auch dem entfprechend
getrennte Räume zur Aufbewahrung der Grundbücher angeordnet werden.

Die Localitäten der Amtsgerichtshäufer werden , wenn thunlich , nur in zwei
Gefchoffen untergebracht ; ift in einem Gebäude ein Amtsgericht mit einem Land¬
gericht verbunden , fo legt man die Räume des erfteren , abgefehen von den Schreib-
ftuben und Regiftraturen , welche auch im II . Obergefchofs eine geeignete Stelle
finden können , in das Erdgefchofs , das Landgericht in das I . oder II . Obergefchofs,
in welch letzterem auch der Staatsanwaltfchaft die erforderlichen Räumlichkeiten zu
überweifen find . Diefe Anordnung empfiehlt fich defswegen , weil bei einem Amts¬
gericht ein viel umfangreicherer Verkehr mit dem Publicum ftattfindet , als bei einem
Landgericht .

Ift mit dem Landgericht ein Amtsgericht nicht verbunden , fo wird die Staats¬
anwaltfchaft meift im Erdgefchofs untergebracht , während dem Landgericht das
I . und II . Obergefchofs verbleiben . Die Räume für die Grundbuchsrichter werden
zweckmäfsig im Erdgefchofs anzuordnen fein .

Der Hauptraum eines Landgerichtes ift der Sitzungsfaal des Schwurgerichtes .
Derfelbe wird meift in einem rückwärts liegenden Mittelbau oder in einem Seiten¬
flügel , feltener in der Mitte der Hauptfront angeordnet , obwohl er in letzterem Falle
ein günftiges Motiv für die Ausbildung der äufseren Architektur des Gebäudes ab-
giebt . Er erhält eine Grundfläche von 140 bis 200qm ; paffende Abmeffungen find
15,5 X 9,5 m . Die Einrichtung und Ausftattung eines folchen Saales , die paffendfte
Lage der Berathungszimmer für Richter und Gefchworene zu 'demfelben , die Lage
der Thüren etc . ift aus Fig . 147 u . 148 zu erfehen.
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Bei den Schwurgerichtsfälen ift das fchon bei Befchreibung der Einrichtung
der Schöffengerichtsfäle betonte Erfordernifs möglichft vortheilhafter Erhellung von
äufserfter Wichtigkeit . Hier , wo es fich häufig um die Entfcheidung über Leben
und Tod handelt , dürfen nicht allein die Mitglieder des Gerichtshofes, fondern auch
die Gefchworenen, Ankläger , Vertheidiger und Zeugen, die mit angeftrengtefter Auf-

merkfamkeit oft ftun -
denlang ohne Unter¬
brechung den Ver¬
handlungen folgen
müffen , darin durch
die Mittel zur Erhel¬
lung des Raumes nicht \
geftört werden . Die
Fenfter , bezw. die Be¬
leuchtungskörper , find
daher in folcher Weife

anzubringen , dafs
fämmtlichean den Ver¬
handlungen Betheilig¬
ten nicht in das Licht
fchauen müffen , das
Auge fomit durch die
Strahlen und die Hel¬
ligkeit deffelben nicht
geblendet werde . Be-
fonders ftörend ift die
Wirkung der Beleuch¬
tung durch Fenfter in
der Wand hinter den
Plätzen der Richter ,
nicht minder folche an
der gegenüber liegen¬
den Schmalfeite , wie
in Fig . 148 . Selbft
wenn die Fenfteröff-
nungen über Kopf¬
höhe angeordnet find
und das Sonnenlicht
durch Vorhänge u .
dergl . gedämpft ein¬
fällt , ift nicht ausge-
fchloffen , dafs es das
Auge der auf die ganze
Saallänge , unmittelbar
gegenüber , fitzenden
Perfonen trifft. Zweck¬
dienlicher ift die An-

Fig . 147 .
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bringung von Fenftern in den Hochwänden der
Langfeiten ; wo diefelbe nicht möglich oder das
Licht zur Erhellung des Saales nicht ausreichend
fein follte, ift Deckenlicht anzuordnen . In folcher
Weife ift bei den Beifpielen in Art . 209 u . 224
(S . 201 u . 219) verfahren.

Das den Sitzungen beiwohnende Publicum
foll weder mit den Zeugen , noch den Ange¬
klagten oder fonftigen bei der Sache Betheiligten
innerhalb des Gebäudes in Beziehung treten . Es
find daher für daffelbe gefonderte , leicht auf¬
findbare Zugänge herzuftellen, welche den Eintritt
in den Zuhörerraum ohne Berührung fonftiger
Theile des Haufes ermöglichen ; auch foll die
Entleerung des Saales leicht und rafch vor fich
gehen können . Zweckmäfsig find daher die bei
den Schwurgerichtsfälen des Criminal-Juftizhaufes
zu Hamburg 181) , fo wie zu Berlin , Stadttheil
Moabit (Fig . 147) getroffenen Anordnungen , wo¬
bei der Zu - und Abgang des Publicums ganz un¬
gehindert an der Schmalfeite des Saales erfolgen
kann.

Bezüglich der Bemeffung der Sitze der Ge¬
fchworenen ift zu beachten , dafs denfelben die
Möglichkeit gegeben fein mufs , fich während

der Verhandlung fchriftliche Notizen zu machen ; auch ift Raum für 1 bis 2 Erfatz-
Gefchworene vorzufehen, welche bei länger dauernden Sitzungen — neben den durch
das Gefetz beftimmten 12 Gefchworenen — den Verhandlungen anzuwohnen haben,
um für den Fall der Erkrankung oder fonftigen Verhinderung eines Gefchworenen
für diefen eintreten zu können.

Für das Berathungszimmer der Richter genügt eine Grundfläche von 20 bis 25 q m ;
dasjenige der Gefchworenen mufs dagegen eine Gröfse von mindeftens 30 q m auf¬
weifen ; auch ift damit ein Vorzimmer zu verbinden und für Anordnung eines nur
von diefem oder dem Berathungszimmer aus zugänglichen , von aufsen vollftändig
abgefchloffenen Abortes zu forgen . Ueberhaupt ift darauf Bedacht zu nehmen , dafs
die Gefchworenen während ihrer Berathung mit Niemand in Berührung kommen
und insbefondere jeder Verkehr nach aufsen verhindert wird .

Weitere Räume von Bedeutung find die Säle der Civilkammern und der Straf¬
kammern . Letztere erhalten gewöhnlich Abmeffungen von 7,o bis 7,5 m Breite und
13 bis 14 m Länge , alfo einen Flächeninhalt von etwa 90 bis 105 qm . Gleiche Mafse
giebt man dem Saal für die Civilkammer, fo fern nur ein folcher Raum beim Land¬
gericht nöthig wird. Sind mehrere derartige Säle herzurichten , fo ift für einen oder
den anderen eine Einfchränkung bis auf etwa 80 qm Grundfläche zuläffig .

Die Strafkammern werden , wo möglich , im Erdgefchofs oder I . Obergefchofs
untergebracht , während Civilkammern auch im II. Obergefchofs angeordnet werden
können . Die Einrichtung diefer Säle ift aus Fig . 149 u . 150 zu erfehen . Für ihre

181) Siehe den G:undrifs des Obergefchoffes in : Deutfche Bauz . 1884, S. 117.

Fig . 148 .
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Lage zu den Corridoren und den Berathungszimmern , ihre Zugänglichkeit, die Ab¬

trennung eines Raumes für das Publicum, fo wie die Stellung des Podiums für die

Richter etc. ift im Allgemeinen das bei Befprechung der Schöffengerichtsfäle Getagte

mafsgebend . Ein Gleiches gilt für die Berathungszimmer, nur mit dem Unterfchiede,
dafs diefelben für die Strafkammern ftets zweifenftrig und, wegen der gröfseren Zahl

der Richter , nicht unter 25 <lm grofs anzunehmen find . Auch find in denfelben , fo

fern nicht befondere Ablege - und Ankleideräume in der Nähe eingerichtet werden,
Schränke zur Aufbewahrung der Roben und folche für die Handbibliothek aufzuftellen.

Dem ftets in das I . Obergefchofs zu verlegenden Gefchäftszimmer des Präfi -

denten des Landgerichtes ift eine Gröfse von mindeftens 25 q |n zu geben . In un¬

mittelbarer Verbindung damit mufs ein Vorzimmer von etwa 15 qm Grundfläche

flehen , welches, wo möglich, wie das erftere , vom Corridor aus zugänglich ift.
Den einzelnen Kammern des Landgerichtes find Directoren vorgefetzt , für

welche befondere Gefchäftszimmer von nicht unter 20 qm Gröfse , thunlichft in der

Nähe der betreffenden Sitzungsfäle, zu befchaffen find .
Zu jeder Kammer gehört aufserdem in der Regel ein Secretariat von etwa

25 bis 30 qm Grundfläche, fo wie der nöthige Raum für einige Schreiber. Eben fo

ift für Anordnung eines Präfidial-Secretariats zu forgen . Während erftere mit ein¬

ander möglichft im Zufammenhange liehen müffen , findet letzteres beffer in der

Nähe des Zimmers des Präfidenten feinen Platz.
Die Zimmer für die Rechtsanwälte bei den Landgerichten , in welchen fich

diefelben vor und zwifchen den Gerichtsverhandlungen aufhalten und längere Paufen

gern zur Arbeit benutzen , find mindeftens 25 grofs anzunehmen und werden , fo

weit es angeht , in daffelbe Gefchofs gelegt , welches die Sitzungsfäle enthält . Eine
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gleiche Rücklicht ift bei Anordnung der Warteräume für Parteien und Zeugen zu
nehmen , für welche nahe den Verhandlungsfälen ftets ein gröfseres Zimmer vorzu-
fehen ift . Es empfiehlt fich überhaupt , diefen Räumen reichliche Abmeffungen zu
geben , fowohl bei den Landgerichten , als auch bei den mit mehreren Richtern be-
fetzten Amtsgerichten . Selbft bei den kleinften Amtsgerichten bemifft man die Gröfse
der Zimmer für Parteien wohl nicht geringer , als auf 20 qm .

Die Zimmer der Gerichtsboten find in den einzelnen Gefchoffen in der Nähe
der Sitzungsfäle fo anzuordnen , dafs fie vom Publicum leicht aufgefunden werden
können.

Die Gefchäftsräume für die Staatsanwaltfchaft werden , wie oben fchon bemerkt ,
entweder im Erdgefchofs oder im II . Obergefchofs untergebracht .

Hinfichtlich der für diefelben zu wählenden Abmeffungen kann auf das über
die Gröfse der Zimmer für den Präfidenten , die Directoren und die zugehörigen
Secretariate des Landgerichtes Gefagte als mafsgebend verwiefen werden ; nur müffen
die Secretariate der Staatsanwaltfchaft verhältnifsmäfsig geräumiger fein ; auch ift
da, wo nach der neuen Gerichtsverfaffung der gröfste Theil der Acten in Straffachen
bei der Staatsanwaltfchaft aufbewahrt wird, für eine befonders geräumige Regiftratur
zu forgen.

Die für den Unterfuchungsrichter beftimmten Gefchäftsräume legt man in neuerer
Zeit gern in die Gefängniffe felbft , weil die Vorführung der Gefangenen nach dem
Gerichtshaufe mit vielen Unzuträglichkeiten verknüpft ift . Wo dies aber unthunlich
erfcheint, find jene Räume im Erdgefchofs unterzubringen , und zwar gewöhnlich in
einem Seiten- oder Hinterflügel in der Nähe der für die Angeklagten beftimmten
Treppe und des damit verbundenen Ausganges nach dem Hofe.

Was die Gröfse der Räume angeht , fo ift das Verhörzimmer nicht unter 25 qm,
das Secretariat etwa 20 qm grofs anzunehmen . Letzteres wird entfprechend zu ver-

gröfsern fein , wenn mehrere Unterfuchungsrichter nur ein Secretariat haben . In der
Nähe des Verhörzimmers ift ftets mindeftens eine Haftzelle vorzufehen.

Zur Vereinigung fämmtlicher Directoren und Landgerichtsräthe behufs Abhaltung
von Plenar-Sitzungen ift fodann bei jedem Landgericht ein gröfserer Raum zu be-
fchaffen , welcher bei einer Gefammtzahl von beifpielsweife 24 Directoren und Räthen
eine Grundfläche von immerhin 60 q m haben mufs . Ueber Einrichtung folcher Sitzungs¬
fäle ift in Theil IV, Bd . 4 (Art . 432 , S . 336 ) diefes » Handbuches « das Erforderliche
zu finden .

Für die Räumlichkeiten des Oberlandesgerichtes gilt daffelbe , was bei den
Landgerichten bezüglich der Lage , Abmeffungen und Einrichtungen der Verhand-
lungsfäle und Berathungszimmer , der Arbeitszimmer des Präfidenten und der Directoren
( Senats-Präfidenten) , der Secretariate , Regiftraturen etc . angeführt wurde . Auch für
den Oberftaatsanwalt ift ein gröfseres Gefchäftszimmer mit Vorzimmer einzurichten,
desgleichen eine Kanzlei mit Regiftratur .

Ueber die Höhe der verfchiedenen Gefchäftsräume in den Gerichtshäufern läfft
fich das Nachftehende fagen. So fern das Sockel- , bezw. Kellergefchofs zu Wohn¬
zwecken dienen Toll , wird demfelben eine Höhe von mindeftens 3 m (von Oberkante
zu Oberkante Fufsboden ) gegeben , und felbft wenn fich keine Wohnungen in diefem
Gefchofs befinden, wird die Höhe ungern unter 2,so m angenommen .

In den oberen Gefchoffen geht man auch bei den Gefchäftshäufern für kleine
Amtsgerichte , fo weit Richterzimmer , Bureaus etc. in Frage kommen , nicht unter das
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Mafs von 4,0 ra im Erdgefchofs und 4,3 m im I . Obergefchofs (von Oberkante zu Ober¬
kante Fufsboden) , während man dem Schöffengerichtsfaal eine Höhe von mindeftens

4,5 ™ im Lichten giebt . Nur wenn , wie es zuweilen vorkommt , im Erdgefchofs
Räume für Gefangene unterzubringen find , ift die Höhe — den zu flehenden An¬

forderungen entfprechend — auf 3,3 m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden)
zu ermäfsigen. In diefem Falle wird im Erdgefchofs neben den Zellen für Gefangene
gewöhnlich nur noch die Wohnung des Wärters angeordnet .

In den Gefchäftshäufern für Landgerichte werden die Gefchofshöhen etwas
reichlicher bemeffen, und zwar find als Durchfchnittshöhen feft zu halten : für das Erd¬

gefchofs 4,3 m , für das I . Obergefchofs 4,s m und für das II . Obergefchofs 4,3 m (von

Oberkante zu Oberkante Fufsboden gemeffen) .
Gröfsere Höhen erhalten die Sitzungsfäle. Bei Ausführung derfelben kommt

es vor Allem darauf an , Anordnungen zu treffen , welche für gutes Hören möglichft
förderlich find . In diefer Beziehung ift eben fowohl die Form der Decke, als auch

die Höhe des Raumes von Einflufs . Für die Schwurgerichtsfäle, deren lichte Höhe

nicht viel über 6,o m zu bemeffen ift , hat fich eine wagrechte , in Holz hergeftellte
Decke befonders bewährt .

Die Säle für die Civil - und Strafkammern find bei gleicher Form der Decke,
ihrer kleineren Grundfläche entfprechend , niedriger zu halten . Es genügt hier fchon

ein lichtes Mafs von 4,5 m ; jedoch erhöht man daffelbe gern auf 5,o m .
Die Beheizung der Gefchäftsräume erfolgt in den kleineren und mittleren Ge-

richtshäufern fall immer durch Oefen , und zwar werden je nach den örtlichen Ver-

hältniffen Kachelöfen oder eiferne Oefen verwendet . Dabei werden , insbefondere

wenn in den zu heizenden Zimmern Acten aufzubewahren find , die Oefen , wenn es

irgend angeht , fo geftellt , dafs fie von aufsen geheizt werden können.
Auch in den Sälen des Schöffengerichtes, der Straf- und Civilkammern kommt

nicht feiten nur Ofenheizung in Anwendung , wogegen für die Schwurgerichtsfäle,
der nöthigen Lüftung wegen , häufig der Feuerluftheizung der Vorzug gegeben
wird , die dann gewöhnlich auch auf die Berathungszimmer der Gefchworenen und

Richter ausgedehnt wird. Da diefe Räume nur zeitweife benutzt werden, fo empfiehlt
es fich , die Luftheizung mit Umlauf und für die Lüftung einen einfach conftruirten

Saugfchlot anzulegen.
In den Zimmern der Richter , der Gerichtsfehreibereien etc . werden befondere

Vorkehrungen zur Lüftung meift nicht vorgefehen ; dagegen werden zu diefem Zwecke

in den mit Ofenheizung verfehenen Sitzungsfälen zwei oder mehrere Abluftrohre

von mindeftens 25 X 25 cm Querfchnitt angeordnet , deren Wirkung noch durch auf¬

gefetzte Saugköpfe etc . verftärkt werden kann.
In gröfseren , mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz vereinigenden Gerichts-

häufern , welche häufig mit dem Namen eines Juftizpalaftes bezeichnet werden, empfiehlt
fich aus verfchiedenen Gründen eine Sammelheizung , fchon der Reinlichkeit wegen,
welch letztere durch den Transport der Brennmaterialien beeinträchtigt wird , aber

auch behufs leichterer Ueberwachung und Regulirung des Heizgefchäftes und um

der bei zweckmäfsiger Einrichtung in Ausficht zu nehmenden Koftenerfparnifs
willen .

Ganz befonders empfiehlt fich die Dampfwafferheizung, bei deren Anwendung
fowohl die Gefchäftshäufer , als auch die mit diefen verbundenen Gefängniffe von

einer Feuerftelle aus geheizt werden können , auch die Heizung in fehr kalten Tagen
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leicht gefteigert und in den einzelnen zu heizenden Räumen eben fo leicht geregelt
werden kann , fo wie es auch möglich ift , hiermit zugleich die ökonomifchen Be-
diirfniffe der Gefängniffe bezüglich einer zweckmäfsigen Koch - , Wafch- und Bade-
Einrichtung mit dem geringften Koftenaufwand zu befriedigen.

Bei der Ausführung des Inneren der Gerichtshäufer ift vor Allem eine ein¬
fache , aber gediegene Ausführung anzuftreben ; dabei find für die Abftufungen im
Grade der Durchbildung die gleichen Gründe, wie fie noch bei der Aufsen-Architektur
anzuführen fein werden, mafsgebend .

Das Kellergefchofs, die zur Aufbewahrung der Grundbücher beftimmten Räume,
die Flurhallen , die Corridore und der Abfchlufs der Treppenhäufer im Dachboden
find mit Gewölben zu überdecken . Bei Gefchäftshäufern von ganz geringem Umfang
kann hiervon abgefehen werden . Die Decken der übrigen Räume können aus Holz
hergeftellt und in den Gefchäftsräumen glatt geputzt werden . Ueber den Sälen der
Schwurgerichte , Strafkammern etc . können dagegen Decken in Holztäfelungen an¬
gewendet werden , welche durch Unterzüge in Felder getheilt find . Wenn über den
Sälen Regiftraturen oder fonftige Gefchäftsräume liegen , in denen gröfsere Mengen
von Acten aufbewahrt werden oder welche die Ausführung von maffiven Scheide¬
wänden bedingen , fo kann die Ausführung von Eifen-Conftructionen angewendet
werden , an welche dann die Holzdecken anzuhängen lind .

Im Anfchlufs an die überwölbten Flurhallen und Corridore find fämmtliche
Treppen maffiv , theils aus befonders harten Haufteinen frei tragend oder mit Eifen-
unterfttitzung , theils gewölbt aus Backfteinen oder Werkfteinen herzuftellen . Selten
dürften fich gufseiferne oder fchmiedeeiferne Treppen empfehlen , während hölzerne
durchaus zu vermeiden find . Die Fufsböden fämmtlicher Gefchäftsräume fowohl ,
als auch der Verhandlungsfäle find , wenn möglich, aus Eichenholz herzuftellen . Für
die Corridore und Vorhallen dagegen ift ein Belag von harten Thon - oder Stein¬
platten , Afphalt oder Terrazzo zu empfehlen.

Die Wände der Säle werden auf eine Höhe von 1,5 m mit Brüftungen (Paneelen)
verteilen, welche zu ölen oder mit Oelfarbe holztonartig zu ftreichen find , während
der übrige Theil der Wand mehr oder minder einfach mit Leim- oder Wachsfarbe
gemalt wird . I11 den Gefchäftsräumen werden die Wandungen mit Leimfarbe ge-
ftrichen und mit Linien und Streifen verziert , in den Zimmern der Präfidenten und
Richter aber tapezirt .

Die Vorhallen , Corridore und Treppenhäufer find in hellen Tönen zu halten .
Von den inneren Tluiren find jedenfalls die der Hauptzugänge zu den Sälen als
Flügelthtiren mit etwa 1,4 m Breite und 2,7 m Höhe auszuführen ; die übrigen können
einflügelig, etwa l,o m breit und 2,i m hoch hergeftellt werden . Verdachungen erhalten
in der Regel nur die Thüren der Sitzungsfäle, hierbei ift auf deren gute Beteiligung
wohl zu achten .

Sämmtliche Gefchäftsräume, einfchliefslich der Säle, find mit Doppelfenftern zu
verfehen. Für die Corridore , Treppenhäufer und Flurhallen genügen einfache Fenfter .
Die Fenfterbrtiftungen find in den Gefchäftszimmern etwa 0,8 0 m , in den Sitzungsfälen
dagegen mindeftens 1,25 m hoch zu machen.

Wie beim gelammten inneren Ausbau eine Abftufung der Formenentwickelung
nach der Bedeutung der Gerichte anzuftreben ift , fo auch beim Mobiliar ; dies
ift insbefondere in den gröfseren Gerichtshäufern angezeigt , in welchen mehrere Ge¬
richte verfchiedener Inftanz vereinigt find .
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In Hinficht auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes ift nicht nur der Um - w -
Acufscrc

fang des betreffenden Gefchäftshaufes, fondern auch der Ort , wo daffelbe erbaut Geftaltung.
werden foll , mehr oder weniger beftimmend. Wenn auch im Allgemeinen bei der

Herftellung von Gerichtshäufern mit äufserfter Sparfamkeit verfahren werden foll ,
fo mufs doch . immerhin der Bedeutung , welche die Gerichte im Organismus des
Staates einnehmen, gebührend Rechnung getragen werden ; zugleich wird die Inftanz
des Gerichtes für die Behandlung des Aeufseren von Einflufs fein . Man wird daher
den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte eine einfachere Ausftattung geben , als denen
für Landgerichte , bezw. denjenigen Gefchäftshäufern, in denen zugleich höhere Ge¬

richte ihren Sitz haben.
Vornehmlich ift auf eine gediegene Herftellung aller Bautheile zu achten und

der Unterfchied in der Art der Durchbildung der Fagaden weniger durch reichen

Schmuck, als hauptfächlich durch gröfseren Aufwand hinfichtlich des Materials zum
Ausdruck zu bringen ; auch empfiehlt es fleh , die architektonifche Geftaltung der

Fagaden in einfacher Weife auf Grund derjenigen Motive durchzuführen, die ficli aus

der inneren Eintheilung der Gebäude ergeben , unter Verzichtleiftung auf alle will¬

kürlichen Zuthaten , die fich nicht ftreng aus dem Organismus des Baues ableiten laffen .

c) Fremdländifche Gerichtshäufer .
Von Heinrich Wagner .

Es kann hier , weil zu weit führend , nicht die Ab ficht fein , die Gefetzgebung *98-

anderer Staaten , z . B . die Frankreichs und Englands , mit der des Deutfchen Reiches in
zu vergleichen und die beftehenden Verfchiedenheiten , fo weit fie Einflufs auf die Frankreich,

baulichen Anlagen haben , des Näheren auszuführen, um fo weniger, als die baulichen

Bediirfniffe da , wo öffentliches und mündliches Verfahren und die Aburtheilung
einzelner Vergehen durch Schöffen - und Gefchworenengerichte eingeführt find , fleh

mit wenigen Ausnahmen gleich bleiben . Es werden daher die nachfolgenden Mit¬

theilungen genügen , um einen allgemeinen Ueberblick über die einzelnen Gattungen
franzöfifcher und englifcher Gerichtshäufer zu erhalten und die Haupterforderniffe
ihrer Anlage kennen zu lernen.

In Frankreich laffen lieh drei Claffen von Gerichtshäufern unterfcheiden 18a) :

1 ) Die. unterfte Claffe umfafft die Gebäude , welche nur für Tribunale erfter

Inftanz (tribunaux de i 'ere inflance) , zugleich Civil - und Strafkammer bildend , be-

ftimmt find ; diefelben beftehen in jeder Kreisgerichts -Hauptftadt (chef-lieu d 'arron -

diffement judiciair ef
2) Zur zweiten Claffe der Gerichtshäufer gehören diejenigen , welche aufser

dem Tribunal erfter Inftanz auch einen Affifen -Hof enthalten und in der Gerichts-

Hauptftadt jedes Departements (chef-lieu judiciaire d 'un departement) erforderlich find .

3 ) Die dritte Claffe endlich vereinigt diejenigen Gerichtshäufer , welche ein

Tribunal erfter Inftanz, einen Affifen -Hof, fo wie diejenige Zahl von Kammern um -

faffen , die bei einem Appell -Hof, je nach deffen Gefchäftsumfang und der Bedeutung
der Stadt , der er zugetheilt ift , nothwendig find .

Für die Handelskammern , welche nach franzöfifchem Gefetz weder mit rechts¬

gelehrten Richtern befetzt lind , noch der Anwälte bedürfen, überhaupt von anderen

Gerichten ganz unabhängig find , beftehen in einzelnen grofsen Städten eigene Ge-

fchäftshäufer. In den meiften Fällen aber find mit der Civilkammer Handelskammer

182) Siehe 1 Gaz , des arch . et du bat . 1866, S. 264.
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